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Für Niedersachsen ist es auch so, dass man mit Beginn der Abordnung (ich spreche jetzt mal
nur von Teilabordnungen im Rahmen der Inklusion) ein erhebliches dienstliches Interesse an
der Nutzung des privaten PKW gelten machen muss, damit man dann die Fahrtkosten als
Dienstreise geltend machen kann.

Ich stelle mir allerdings immer die Frage nach der rechtlichen Grundlage mit der die
Landesschulbehörde die Strecke zur Stammschule abzieht, wenn diese eben nicht auf dem Weg
liegt. Zwar kommt das Argument, dass man diese Fahrt über den Lohnsteuerjahresausgleich
abrechnen kann, aber grenzt es (überspitzt formuliert) nicht an Steuerbetrug, wenn ich bei der
Steuer Fahrten gelten mache, die ich de facto so nie gefahren bin?

1https://www.lehrerforen.de/thread/46786-steuererkl%C3%A4rung/?postID=439284#post439284

https://www.lehrerforen.de/thread/46786-steuererkl%C3%A4rung/?postID=439284#post439284

